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Finanzierungssysteme für Pensionen
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Hauptrisiken der Finanzierungssysteme
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Warum ist eine Umstellung der Individualrente und der 
Ergänzungsrente notwendig?
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Demographische Entwicklung
niedergelassene Ärzt:innen
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Demographische Entwicklung
Gesamtbestand
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Performance der letzten

5 Jahre:     2,18%

10 Jahre:   3,29%

15 Jahre:   3,33%

Entwicklung der jährlichen Performance
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Ergänzungsrente

Warum ist eine Umstellung der Ergänzungsrente notwendig?
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Historische Entwicklung
Ergänzungsrente

 Ursprünglich aus mehreren Pensionssystemen entstanden

 Start der Finanzierung im Umlagesystem mit Übergang in 

Anwartschaftsdeckungssystem mit immer noch hohem Umlageanteil

 100%ige Kapitaldeckung wäre in diesem System nicht erreichbar

 Hoher Deckungsgrad der Neuzugänge hat lange Zeit die Finanzierungsproblematik 
nicht erkennen lassen

 durch die Aufteilung des Vermögens in die Teilfonds Grundrente, Ergänzungsrente und 
Individualrente und die damit verbundene historische Aufarbeitung des Teilfonds wurden 
die Finanzierungsprobleme deutlich 
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Ergänzungsrente
Beiträge abzüglich Leistungen 2023 - 2042
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Individualrente

Warum ist eine Umstellung der Individualrente notwendig?
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 Einführung 1970 als ursprünglich kapitalgedecktes System

 Konstruktion als beitragsorientiertes Pensionssystem mit Anwendung von fixen 
Leistungsprozentsätzen (Verrentungsfaktoren) auf die Summe der einbezahlten Beiträge

 Was unterstellen diese fixen Leistungsprozentsätze (Verrentungsfaktoren) ?

 durchschnittliche Verzinsung der Beiträge in der Anwartschafts- und Leistungsphase

 einen bestimmten Pensionsantritt und eine durchschnittliche Beitragszahlungsdauer

 durchschnittliche Lebenserwartung sowie durchschnittliche Kosten einer frühzeitigen 

Auszahlung (z.B. Invalidität)

Historische Entwicklung
Individualrente
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 Absenkung des Verrentungsfaktors

 seit 2008 von 13% mit langem Übergangszeitraum auf 10%

 und seit 2020 schrittweise auf 8%

 Verrentungsfaktor in Höhe von 8% 

 erfordert einen langfristigen Ertrag von zumindest +3,5% p.a.,

 für künftige Pensionserhöhungen müsste langfristig deutlich über 3,5% p.a. 
erwirtschaftet werden

 die zu hohen (fixen) Verrentungsfaktoren und damit zu hoch ausbezahlten Leistungen 
führten sukzessive zum Verlust der Kapitaldeckung

Historische Entwicklung
Individualrente
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Individualrente
Beiträge abzüglich Leistungen 2023 - 2042



VA-Vorsitzender MR Dr. Gregor Henkel

Das neue Pensionssystem

Beitragsabhängige Zusatzrente (BZR)
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 Einführung per 01.01.2025
als Ersatz der Ergänzungsrente und der Individualrente

 Konstruktion als beitragsabhängiges System, ähnlich dem einer beitragsorientierten 
Pensionskassenverpflichtung, d.h.

 Verzinsung der einbezahlten Beiträge basiert auf tatsächlich erwirtschafteten Erträgen

 Verrentungsfaktoren mit regelmäßiger Anpassung an die aktuelle Ertrags- und 
Lebenserwartung

 Finanzierung eines erhöhten Risikoschutzes über jährliche Risikoprämien 

im Fall von Invalidität oder Tod als Aktiver

Eckpunkte der BZR
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 niedergelassene Ärzt:innen / Zahnärzt:innen der Jahrgänge 1965 und jünger

 Überführung in das neue Pensionssystem

 bis 31.12.2024 erworbenen Anwartschaften werden versicherungsmathematisch 
bewertet und in Form eines Übertragungsbetrages dem neuen individualisierten 
Pensionskonto gutgeschrieben

 niedergelassene Ärzt:innen / Zahnärzt:innen der Jahrgänge 1960 – 1964

 Wahlmöglichkeit zwischen Pensionssystem alt und Pensionssystem neu

 Jahrgänge 1959 und älter 

 bleiben im Pensionssystem alt

Neues Pensionssystem (BZR) für wen?
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 Rechnungszins: 2,0% p.a.

d.h. bei 3,5% Ertrag entspricht dies in etwa 1,5% jährlicher Leistungserhöhung

 Biometrische Rechnungsgrundlagen (Sterbetafeln):

 derzeit aktuelle Sterbetafeln „AVÖ 2018-P“

 verpflichtende Anpassung bzw. Prüfung der Faktoren bei Änderung der Sterbetafeln

 Berücksichtigung von Hinterbliebenen nach der so genannten kollektiven Methode

 es werden durchschnittliche Hinterbliebene gemäß den Sterbetafeln unterstellt

 Konstruktion als „UniSex“-Verrentungsfaktoren

Konstruktion der Verrentungsfaktoren
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Verrentungsfaktoren 
Beispielgenerationen im Alter 65
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 Gewährung bis zum Erreichen des vollend. 65. Lebensjahres

 in Form von Kapitalhinzurechnungen zum bereits angesparten Kapital im Leistungsfall und 

anschließende Verrentung mit dem jeweils im Antrittsalter gültigen Verrentungsfaktor

 Basis für die Hinzurechnung: durchschnittlicher Beitrag der letzten 5 Jahre multipliziert mit 

der Restlaufzeit bis zum 55. Lebensjahr

 zwischen  55 - 65 Lj.: Zuschlag für Risikoprämie entfällt = keine Hinzurechnung mehr

 Beispiel: durchschnittlicher Jahresbeitrag € 15.000,00, Eintritt der Invalidität mit 45, d.h. 

Kapitalhinzurechnung für 10 Jahre = € 15.000,00 * 10 = € 150.000,00 

 Finanzierung über jährliche Risikoprämien (Risikoprämienprozentsatz multipliziert mit der 
zum 01.01. individuell ermittelten Kapitalhinzurechnung)

Erhöhter Risikoschutz 
Invalidität und Tod als Aktive(r)
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Überführung / Fusion

Ergänzungs- und Individualrente

in die

Beitragsabhängige Zusatzrente (BZR)
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 Übertragung der erworbenen Anwartschaften in der Ergänzungs- und Individualrente per 
Stichtag 01.01.2025 

 für alle Geburtsjahrgänge beginnend ab 1965 verpflichtend

 für die Geburtsjahrgänge 1960 bis 1964 mit Option zum Übertritt in die BZR per 01.01.2025

 Berechnung des Übertragungskapitals (entspricht dem Startkapital auf dem Pensionskonto 

der BZR) auf Basis des versicherungsmathematischen Wertes der erworbenen 

Anwartschaften zum 01.01.2025, jedoch zumindest die einbezahlten Beiträge

 Versicherungsmathematische Parameter Übertragungsbetrag: 

 Rechnungsgrundlagen: AVÖ 2018-P

 Ertragserwartung: + 3,5% p.a.

 Pensionsalter: 65

 keine Erhöhung der Leistungen und Anwartschaften bis 65

 Kollektive Hinterbliebenenansprüche (60% Witwen-/Witwerübergang)

Überführung in die BZR
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Verbleib im Altsystem 

Pensionist:innen & Übertrittsberechtigte
in der Ergänzungs- und Individualrente

vs.

Beitragsabhängigen Zusatzrente (BZR) ?



VA-Vorsitzender MR Dr. Gregor Henkel

 grundsätzlich für alle Leistungsberechtigten in der Ergänzungs- und Individualrente
abgestufter Pensionssicherungsbeitrag von 0 % bis max. 20% als mtl. Abzug ab
01.01.2025

 für die Geburtsjahrgänge 1960 bis 1964 mit Option zum Übertritt in die BZR zum
01.01.2025

 Falls bis 13.12.2024 vom Übertrittsrecht ins neue BZR-System nicht Gebrauch

gemacht wird Verbleib in der Ergänzungs- und Individualrente bis einschließlich

zum tatsächlichen Pensionsantritt

 ABER Entfall des PSB bei Erfüllung bestimmter Kriterien möglich

 UND Höhe des abgestuften PSB abhängig von individuellen Gegebenheiten

Einführung Pensionssicherungsbeitrag 
gem. § 109 (8) Ärztegesetz
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Ist eines der nachfolgenden Kriterien für den / die  leistungsberechtigten Teilnehmer:innen

erfüllt, so wird kein PSB verrechnet:

 Teilnehmer:innen mit Pensionsantritt >= 70 und mindestens 360 Beitragsmonaten

(inkl. Beitragszeiten nach Pensionsantritt)

 Teilnehmer:innen mit Pensionsantritt >= 65 und mindestens 420 Beitragsmonaten

(inkl. Beitragszeiten nach Pensionsantritt)

 Teilnehmer:innen mit erstmaliger Beitragszahlung vor dem vollendeten 36. Lebensjahr,

die 100% Anwartschaftspunkte bereits zumindest 12 Jahre vor dem Pensionsantritt

erworben haben

 Teilnehmer:innen mit Invaliditätsversorgung oder einer diesbezüglich abgeleiteten

Leistung (Todesfall Aktive(r)) sofern die Zuerkennung vor dem vollendeten 60. Lebensjahr

erfolgte

Entfall des Pensionssicherungsbeitrages 
Ergänzungsrente
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Ist eines der nachfolgenden Kriterien für den / die leistungsberechtigten Teilnehmer:innen

erfüllt, so wird kein PSB verrechnet:

 Teilnehmer:innen mit Pensionsantritt >= 70

 Teilnehmer:innen, die die Höchstlimitsumme (es gilt die Höchstlimitsumme des jeweiligen 

Jahres) erstmals mehr als 14 Jahre vor dem Pensionsantritt erreichen konnten 

Entfall des Pensionssicherungsbeitrages 
Individualrente
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 Beitrag aller Berechtigten zur sukzessiven Verbesserung der finanziellen Lage
sowohl der Anwartschafts- als auch der Leistungsberechtigten

 Gewährleistung der langfristigen Finanzierbarkeit der Zusatzrente(n) 

mit ausreichend hohem Kapitaldeckungsanteil:

 langfristige Anhebung des Kapitaldeckungsgrades auf 80% bei gleichzeitiger

 Führung einer Sicherheitsreserve (= Schwankungsrückstellung) 

Umsetzung eines Systems, welches flexibel an aktuelle Gegebenheiten, nachvollziehbar und 
rasch angepasst werden kann  - insbesondere an steigende / fallende Lebenserwartung und 
Vermögenserträge

Zielsetzung der BZR
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 Welchen Zweck erfüllt die Schwankungsrückstellung?

 gleichmäßige Zuteilung von Ergebnissen und

 gleichmäßige Entwicklung der Pensionskonten und der Pensionsleistungen

 langfristige Schwankungen in den Vermögenserträgen und in den biometrischen 
Entwicklungen des Bestandes werden abgefedert 

 Wie wird die Schwankungsrückstellung geführt?

 Global für alle Anwartschafts- und Leistungsberechtigten mit Übertragung aus den 

Altsystemen bzw. Neuzugänge („Gruppe BZR“)

 Global für alle Anwartschafts- und Leistungsberechtigten in den Altsystemen 
Ergänzungsrente und Individualrente („Gruppe Altpensionisten“)

Führung einer Schwankungsrückstellung
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Die Reserve zur Anhebung des Kapitaldeckungsgrades ist zweckgebundenes Vermögen und 

dient ausschließlich zur Anhebung des Kapitaldeckungsgrades.

 Anwartschaftsberechtigte in der BZR:

 5% des laufenden Beitrages (= insg. 10% vom laufenden Beitrag in die 

Schwankungsrückstellung, davon 50% in die Reserve)

 Leistungsberechtigte in der BZR:

 keine weiteren Beiträge in der Leistungsphase

Aufteilung der Beiträge
Reserve zur Anhebung des Kapitaldeckungsgrades
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Die Reserve zur Anhebung des Kapitaldeckungsgrades ist zweckgebundenes Vermögen und 

dient ausschließlich zur Anhebung des Kapitaldeckungsgrades.

 Leistungsberechtigte in der Ergänzungsrente und Individualrente:

 50% vom laufenden Pensionssicherungsbeitrag (Rest verbleibt in der 

Schwankungsrückstellung)

 auch bei hohen Veranlagungserträgen keine Pensionserhöhungen, solange ein 

Pensionssicherungsbeitrag eingehoben wird

Aufteilung der Beiträge
Reserve zur Anhebung des Kapitaldeckungsgrades
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 Steigende Lebenserwartung

 Anpassung der Verrentungsfaktoren an die neue Lebenserwartung  durch Bildung von 

Unterschiedsbeträgen, welche über die Schwankungsrückstellung über einen 

vorgegebenen Zeitraum abgebaut werden

 Langfristig niedrigere Vermögenserträge

 Anpassung der Verrentungsfaktoren an die neuen Vermögenserträge durch Bildung von 

Unterschiedsbeträgen, welche über die Schwankungsrückstellung über einen 

vorgegebenen Zeitraum abgebaut werden

Anpassung der BZR
an aktuelle Gegebenheiten
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 Einstellung der ärztlichen Tätigkeit

mit Kassen oder in Dienstverhältnissen mit mehr als 20h/Woche

 ist nicht mehr Voraussetzung für den Bezug der Altersversorgung

 Altersversorgungsbezieher mit gleichzeitiger ärztlicher Tätigkeit haben ab 01.01.2025

die Beitragspflicht BeA (Beitrag erwerbstätige Altersversorgungsbezieher:innen) entfällt

nur noch eine Betragspflicht zur Todesfallbeihilfe und Kammerumlagen

 Für bezahlte Beiträge BeA zwischen 01.01.2018 bis 31.12.2024 bleiben

erworbene Leistungen für erwerbstätige Altersversorgungsbezieher (LeA) aufrecht

Entfall der Ruhensbestimmungen
gemäß § 21 Satzung
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Informationsablauf bis 01.01.2025
Pensionist:innen

 persönlicher Informationsbrief 

 ob überhaupt und in welcher Höhe ein individuell abgestufter Pensionssicherungs-

beitrag ab 01.01.2025 anfällt

 für weiterhin erwerbstätige Altersversorgungsbezieher:innen

 Hinweis auf Entfall der Ruhensbestimmungen

 Bekanntgabe der tatsächlichen Pensionshöhe ab 01.01.2025

 mittels Bescheid ab Jänner 2025
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Informationsablauf bis 01.01.2025
Jahrgänge 1965 und jünger

 persönlicher Informationsbrief mit:

 voraussichtlicher Gutschrift des Übertragungskapitals auf das neue BZR Konto und

 Hinweis auf Beitragsermäßigung im Jahr 2025 u. 2026

 Bekanntgabe der Gutschrift des Übertragungskapitals auf das neue BZR Konto

 mittels Bescheid ab Juli 2025
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Informationsablauf bis 01.01.2025
Übertrittsberechtigte

 persönlicher Informationsbrief mit Vergleichsberechnungen System alt vs. BZR:

 Ermittlung der Brutto-Anfangsrenten zum voll. 65 Lj. mit Beitragshöhe status quo

 Ermittlung der Brutto-Anfangsrenten zum voll. 65 Lj. mit max. BZR-Beitrag ab 2025
(= wegen Abschaffung Höchstlimitsumme und somit Erhöhung des Ansparkapitals zum Pensionsantritt)

 persönliches Beratungsangebot in ÄKT ab Juli 2024

 Terminbuchungsportal steht ab Juli 2024 online / telefonisch zur Verfügung

 Übertrittsoption ist bis spätestens zum 13.12.2024 schriftlich bekannt zu geben

 ansonsten Verbleib im System alt bis zum tatsächlichen Pensionsantritt

 Bekanntgabe der Gutschrift des Übertragungskapitals auf das neue BZR Konto bei

 Ausübung des Optionsrechts mittels Bescheid ab Juli 2025
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Informationsablauf bis 01.01.2025
Weiterführende Informationen durch Ihre Standesvertretung

Informationsveranstaltung:

Kitzbühel 18.06.2024

Individualisierte Schreiben mit Ihren konkreten Informationen ab Juli 2024.

Nachdem Sie Ihr persönliches Schreiben erhalten haben, stehen die
Mitarbeiter:innen des Wohlfahrtsfonds für Beratungstermine gerne zur
Verfügung. Anmeldungen via www.aektirol.at / Satzungsnovelle 2025 /
Terminbuchungsportal erbeten.

http://www.aektirol.at/

